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In diesem Kontext hat die VN-Un-
terkommission für die Förderung
und den Schutz der Menschenrech-
te insofern eine bedeutende Rolle
gespielt, als sie Untersuchungen
durchgeführt hat, die die Mei-
nungsbildung der politischen Ent-
scheidungsträger beeinflußt und
nicht nur zur fortlaufenden Festle-
gung von Standards, sondern auch
zur Entwicklung von Kontrollme-
chanismen und Präventivstrategi-
en beigetragen haben. Es wurde
eine Arbeitsgruppe eingerichtet mit
dem Auftrag, die Erklärung über die
Rechte von Personen, die nationa-
len und ethnischen, religiösen und
sprachlichen Minderheiten ange-
hören, abzufassen. Diese Erklä-
rung wurde 1992 von der General-
versammlung verabschiedet und
führte zu der Einrichtung der Ar-
beitsgruppe für Minderheiten der
Unterkommission.
Im Einklang mit ihrem Mandat er-
nannte die Unterkommission 1992
zwei ihrer Mitglieder, Awn Shaw-
kat Al-Khasawneh (Jordanien) und
Ribot Hatano (Japan), zu Sonderbe-
richterstattern mit dem Auftrag,
eine Studie über die Menschen-
rechts-Aspekte von Bevölkerungs-
umsiedlungen, einschließlich der
Ansiedlung von Siedlern, anzufer-
tigen. In ihrem vorläufigen Bericht
(E/CN4/1993/17) stellten Al-Kha-
sawneh und Hatano fest, daß
Zwangsumsiedlungen grundsätz-
lich unrechtmäßig seien und gegen
bedeutende Bestimmungen des
Humanitären Völkerrechts (Genfer
Konventionen) und der Menschen-
rechtsgesetzgebung verstießen,
und zwar sowohl in bezug auf die
umgesiedelten als auch die einhei-
mischen Bevölkerungsgruppen.
Ein Tätigkeitsbericht wurde 1994
von Al-Khasaw-
neh vorgelegt.
Danach wurde
im Februar 1997
ein Expertense-
minar in Genf ab-
gehalten mit dem
Ziel, den Bericht-
erstatter bei der
Vorbereitung sei-
nes Abschlußbe-
richtes zu unter-
stützen. Im Au-
gust 1997 unter-
breitete Al-Kha-
sawneh der Un-
terkommission
seinen Ab-
s c h l u ß b e r i c h t
auf deren neun-
undvierzigster
Sitzung. In die-
sem Bericht be-
kräftigt Al-Kha-
sawneh, daß das
f u n d a m e n t a l e
Menschenrecht,
in seiner eigenen
Heimat zu leben
und zu bleiben,
eine Vorausset-
zung für die Aus-
übung anderer
Rechte ist. Hin-
gewiesen wird
auf die erste Erklärung des VN-
Hochkommissars für Menschen-
rechte, José Ayala Lasso, vom 28.
Mai 1995, in der Paulskirche zu
Frankfurt/M., daß „das Recht,
nicht aus seiner Heimat ausgewie-
sen zu werden, ein fundamentales
Menschenrecht ist“. Damit werden
kollektive Vertreibungen und die

„kollektive Bestrafung auf der
Grundlage allgemeiner Diskrimi-
nierung“ abgelehnt.
Der Bericht stelle fest, daß nationa-
le, ethnische, religiöse oder sprach-
liche Minderheiten in der Regel
Zielgruppen kollektiver Vertrei-
bungen oder Umsiedlungen sind,
die grundsätzlich individuelle und
kollektive Rechte verletzen, die in
mehreren bedeutenden Menschen-
rechtsübereinkommenverankert
sind. Spezifische Rechte, die durch
Umsiedlungen verletzt wurden,
umfassen das Recht auf Selbstbe-
stimmung, das Recht auf Privat-
sphäre, Familienleben und Woh-
nung, das Verbot von Zwangsar-
beit, das Recht zu arbeiten, das Ver-
bot willkürlicher Inhaftierung, ein-
schließlich Internierung vor der

Vertreibung, das Recht auf Staats-
angehörigkeit sowie das Recht ei-
nes Kindes auf Staatsangehörig-
keit, das Recht auf Eigentum oder
friedliche Nutzung von Besitz, das
Recht auf soziale Sicherheit und
Schutz vor Anstiftung zum Rassen-
haß oder religiöser Intoleranz.
In den Schlußbemerkungen des Be-
richts betont Al-Khasawneh,
Zwangsumsiedlungen verstößen
nicht nur gegen das Völkerrecht,
sondern beträfen auch die Verant-
wortlichkeit des Staates und die
strafrechtliche Verantwortlichkeit
von Einzelpersonen.
Dem Bericht ist eine Anlage beige-
fügt: Der Entwurf zu einer Erklä-
rung über Bevölkerungsumsied-
lungen und die Ansiedlung von
Siedlern, die ebenso wie die Erklä-
rung über die Rechte von Personen,

die nationalen
oder ethni-
schen, religiö-
sen und sprach-
lichen Minder-
heiten angehö-
ren, eines Tages
von der Gene-
r a l v e r s a m m -
lung verab-
schiedet wer-
den sollte. Der
Entwurf von Al-
Khasawneh ist
nicht nur von
großer Rele-
vanz für die eth-
nische Säube-
rung, sondern
auch für das
Phänomen der
internen Ver-
treibung. Es
lohnt sich, meh-
rere darin ent-
haltene Vor-
schriften zu zi-
tieren.
Artikel 4:
1. Jede Person
hat das Recht,
in Frieden, Si-
cherheit und
Würde in seiner

Wohnung oder auf sei-
nem Grund und Boden und in sei-
nem Land zu leben.
2. Niemand wird gezwungen, sei-
nen Wohnsitz zu verlassen.
3. Die Vertreibung der Bevölkerung
oder von Teilen der Bevölkerung
darf nicht angeordnet, veranlaßt
oder durchgeführt werden, sofern
deren Sicherheit oder dringende

militärische Gründe dies nicht er-
fordern. Alle auf diese Weise ausge-
siedelten Personen haben das
Recht, unmittelbar nach Beendi-
gung der Umstände, die deren Um-
siedlung zwingend erforderlich
gemacht haben, in ihre Wohnun-
gen, auf ihren Grund und Boden
oder in ihren Herkunftsort zurück-
zukehren.
Um Versuchen vorzubeugen, die
Menschenrechte von durch Mas-
senvertreibungen bedrohte Bevöl-
kerungsgruppen zu umgehen,
wurde in Artikel 7 festgelegt, daß
die Umsiedlung von Personen oder
ein Bevölkerungsaustausch nicht
durch internationale Vereinbarun-
gen legalisiert werden kann, d. h.
keine alliierten Mächte könnten
etwa in Potsdam eine Vertreibung
gutheißen.
In Artikel 8 sind die Opfer zur Ver-
fügung stehenden Rechtsmittel
aufgeführt: Jede Person hat das
Recht, freiwillig sowie in Sicherheit
und Würde in ihr Herkunftsland
zurückzukehren und – in diesem
Land – zum Ort ihrer Herkunft oder
ihrer Wahl. Die Ausübung des
Rückkehrrechts schließt das Recht

der Opfer auf ausreichende Rechts-
mittel nicht aus. Zu diesen Rechts-
mitteln zählen die Rückgabe von
Besitz, dessen sie im Zusammen-
hang mit oder infolge der Umsied-
lung beraubt wurden, eine Entschä-
digung für Eigentum, das ihnen
nicht zurückgegeben werden kann,
sowie sonstige im Völkerrecht vor-
gesehene Reparationen.
Es überrascht nicht, daß der Ent-
wurf der Erklärung von der politi-
schen Führung zahlreicher Länder
sowie in akademischen Kreisen
häufig zitiert worden ist. Es stellt
zwar zweifellos einen bedeutenden
Schritt nach vorn bei der Festlegung
von Standards dar, ist jedoch „wei-
ches Recht“ (Soft Law). Denkbar
wäre, daß der Internationale Pakt
über bürgerliche und politische
Rechte durch „hartes Recht“ in
Form eines Protokolls über das
Recht auf die Heimat ergänzt wer-
den oder daß über eine Konvention
über die Verhinderung und Bestra-
fung des Verbrechens der Massen-
vertreibung verhandelt und diese
von der Generalversammlung an-
genommen werden könnte.
Der Bericht Al-Khasawnehs fand
später die Zustimmung der Men-
schenrechtskommission und des
Wirtschafts- und Sozialrates. Fer-
ner beschloß die Unterkommission
in der Resolution 1998/26, sich
weiterhin mit der Frage der Rück-
kehr von Flüchtlingen und von in-
nerhalb des eigenen Landes vertrie-
benen Personen an ihren Wohnort
und in ihre Wohnung zu befassen;
mit der Resolution 1999/47 unter-
stützte die Menschenrechtskom-
mission die Unterkommission bei
ihrer Arbeit; in diesem Zusammen-
hang nahm die Unterkommission
auf ihrer 51. Sitzung im August
1999 den Beschluß 1999/108 über
die Restitution von Eigentum im
Kontext der Rückkehr von Flücht-
lingen und von innerhalb ihres
Landes vertriebenen Personen an.
Interessant ist, daß die Internatio-
nale Rechtskommission in ihrem
Entwurf des „Code on Crimes
Against the Peace and Security of
Mankind“ (etwa: Gesetzbuch über
Verbrechen gegen den Frieden und
die Sicherheit der Menschheit) De-
portationen oder Zwangsumsied-
lungen als Verbrechen gegen die
Menschlichkeit (Artikel 18) und als
Kriegsverbrechen (Artikel 20) be-
zeichnet. In den Erläuterungen der
ULC heißt es, daß ein Verbrechen
dieser Art nicht nur während eines

bewaffneten Konflik-
tes, sondern ebenfalls
in Friedenszeiten be-
gangen werden könn-
te... Umsiedlungen
kann ferner bedeuten,
daß diese durchge-
führt werden in dem
Versuch, eine Bevölke-
rungsgruppe von ih-
rem angestammten
Grund und Boden zu
entfernen. Ein Kom-
missionsmitglied ver-
trat die Auffassung,
daß dieses Verbrechen
auch unter den Begriff
Genozid fallen könn-
te. In den ELC-Erläute-
rungen heißt es ferner,
daß die Ansiedlung
von Menschen in ei-
nem besetzten Gebiet
einen besonders
s c h w e r w i e g e n d e n
M a c h t m i s s b r a u c h
darstellt, zumal ein
derartiger Akt die ver-
schleierte Absicht, das
besetzte Gebiet zu an-
nektieren, implizieren
könnte. Veränderun-
gen der demographi-
schen Zusammenset-
zung eines besetzten
Gebietes schien der
Kommission als eine
so schwerwiegende
Handlung, daß sie mit
einem Genozid ver-
gleichbar wäre.
Die regionale supra-
nationale Jurispru-
denz gibt Opfern zu
Hoffnung Anlaß. Was
die Zwangsvertrei-
bung von 175000 grie-
chischen Zyprioten
aus ihren Häusern
und von ihrem Grund
und Boden sowie ihre
Umsiedlung von
Nordzypern nach
Südzypern betrifft,
stellte die Europäi-
sche Menschenrechts-
kommission am 10.
Juli 1976 fest, daß die
Vertreibung griechi-
scher Zyprioten aus
Häusern, einschließ-
lich ihrer eigenen
Wohnungen, für die
die Türkei gemäß der
Konvention verant-
wortlich ist, einer Be-
einträchtigung der in
Artikel 8, Absatz 1 der
Konvention garantier-
ten Rechte, nämlich
dem Recht dieser Per-
sonen auf Achtung ih-
rer Wohnung und/
oder ihres Rechts auf
Achtung ihres Privat-
lebens, gleichkommt.
Die Kommission ist
ferner der Auffassung,
daß die Verbringung
griechischer Zyprio-
ten in andere Gebiete,
insbesondere das ge-
waltsame Eindringen
in das vom türkischen Heer kontrol-
lierte Territorium sowie die Depor-
tation griechischer Zyprioten zur
Demarkationslinie ... eine Beein-
trächtigung ihres Privatlebens dar-
stellten ...die nach Artikel 8, Absatz
2 keineswegs gerechtfertigt  werden
kann. Bedeutsamer ist das Urteil
des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte vom 18. De-
zember 1996 in dem Verfahren Loi-
zidou gegen die Türkei. Der Ge-
richtshof vertrat die Auffassung,
daß das Recht auf Eigentum von
Frau Loizidou, einer Vertriebenen
aus Nordzypern, verletzt worden
sei, und ordnete in einem weiteren
Urteil vom 28. Juli 1998 Restitution

an. Dieses Urteil verdeutlichen, daß
Zwangsumsiedlungen illegal sind
und daß die Verletzung des Rechts
auf Heimat justiziabel ist.
Die Einführung entsprechender
Mechanismen ist unbedingt erfor-
derlich, um die Einhaltung dieser
Normen sicherzustellen, künftige
„ethnische Säuberungen“ zu ver-
hindern und den Opfern wirksame
Rechtsmittel an die Hand zu geben.
Eine eindeutige bekundete Bereit-
schaft der internationalen Staaten-
gemeinschaft ist Voraussetzung für
die Umsetzung des Gesetzes  und
die Beseitigung des Phänomens
Vertreibung.

Heimatrecht ist Menschenrecht
Argumente gegen das Unrecht der Vertreibung

Von Professor Dr. Alfred M. de Zayas

Das Phänomen der ethnischen Säuberung im Kosovo und im ehe-
maligen Jugoslawien ist nicht die erste Manifestation von
Zwangsumsiedlungen in diesem Jahrhundert der unfreiwilligen
Wanderungsbewegungen. „Ethnische Säuberung“ ist eine neue
Bezeichnung für die alte Praxis der Staaten, Bevölkerungen auf-
grund ihrer Rasse oder Religion zu vertreiben. In den vergange-
nen Jahrzehnten wurde diese Praxis in zahlreichen Resolutionen
des Sicherheitsrates, der Generalsversammlung und der Men-
schenrechtskommission verurteilt.

Prof. Dr. Dr. Alfred M. de Zayas wurde am 31.
Mai 1947 als Sohn einer von Juristen und Literaten
geprägten Familie geboren. Als Amerikaner spa-
nisch-französischer Herkunft ist er in Chicago auf-
gewachsen. Er studierte Geschichte und Rechtswis-
senschaft in Harvard, wurde 1970 an der „Harvard
Law School“ in Jura und 1977 in Mittelalterlicher
und Neuer Geschichte an der Georg-August-Uni-
versität zu Göttingen promoviert.
Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt, die er u. a.
von 1970-1973 in der Kanzlei des späteren US-
Außenministers Cyrus Vance ausübte, führten ihn
seine wissenschaftlichen Interessen immer wieder
für längere Zeit nach Deutschland, so als Fulbright-
Stipendiat nach Tübingen, als wissenschaftlicher
Assistent an das Institut für Völkerrecht in Göttin-
gen und wiederholte Male als wissenschaftlicher
Mitarbeiter an das „Heidelberger Max-Planck-In-
stitut für Völkerrecht“. Von 1980-1987 gehörte er
zum Herausgeberkreis der von diesem Institut her-
ausgegebenen „Encyclopedia of Public Internatio-
nal Law“.
Schon vor über 20 Jahren wandte Alfred M. de Zayas
sein wissenschaftliches Interesse auch den Ereig-
nissen des Zweiten Weltkrieges und seinen Folgen
zu. Er konzentrierte sich dabei auf Themen, die nicht
nur im Ausland weithin unbekannt waren, sondern
auch in Deutschland selber seit den späten 60er
Jahren einem merkwürdigen Tabu zu unterliegen
schienen.
Mit seinem Buch „Nemesis at Potsdam – The Anglo-
Americans and the Expulsion of the Germans“ legte
de Zayas 1977 eine bahnbrechende Studie vor, die
nach Jahrzehnten der Ausblendung die Ereignisse
nach dem Zweiten Weltkrieg wieder ins Bewußtsein
von Teilen der englischsprachigen Öffentlichkeit
rückte. Das Buch erschien bis 1998 in vier Auflagen,
die deutsche Übersetzung „Die Anglo-Amerikaner
und die Vertreibung der Deutschen“ erschien von
1978 –1999 in vierzehn Auflagen. Einem noch brei-
teren Publikum wurde de Zayas bekannt mit seinen
„Anmerkungen zur Vertreibung“, einer Über-
sichtsdarstellung der Vertreibung mit vielen er-
schütternden Erlebnisberichten, die seit 1986 in
mehreren Auflagen erschien und 1993 auch in eng-
lischer Übersetzung erschien.
Für viele Leser seiner Bücher in Deutschland und
im Ausland bedeuteten diese eine erste Begegnung
mit der Tragödie der Vertreibung der Deutschen,
einem bis heute nicht bewältigten Kapitel der euro-
päischen Geschichte. Bei aller Einfühlungsbereit-
schaft für die Opfer und allen deutlichen Verdikten
zur Verantwortung für Völkerrechtsbrüche ver-
liert Alfred M. de Zayas nie das wissenschaftliche
Augenmaß und wirkt darum umso überzeugender
als Anwalt der Opfer von Völkerrechtsverbrechen.
Als historisch gebildeter Jurist und juristisch den-
kender Historiker hat er sich auch in seinen zahlrei-
chen rechtswissenschaftlichen Arbeiten immer wie-
der mit Problemen wie dem Selbstbestimmungs-
recht der Völker, der völkerrechtlichen Einordnung
von Vertreibungen, des humanitären Völkerrechts,
des Kriegsrechts und nicht zuletzt mit dem Recht auf
die Heimat befaßt.              MLBde Zayas, Alfred M.
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